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An 

Alle Vorstandsmitglieder in 11 ndb. Kreisverbänden + GFs 
MdBs + MdLs + BeR + GJ Ostbayern 
Alle bisher gemeldeten Delegierte 

Wir bitten um Weiterleitung in euren Kreisverbänden. 

Bezirksverband Niederbayern 

Bezirksvorsitzende:  
Claudia Woller 
Maximilian Retzer 

Geschäftsführung:  
Ines Helmer 

Tel.: +49 (0) 160 - 98936379 
info@gruene-niederbayern.de 
www.gruene-.niederbayern.de 

 

24. Juli 2024 

 

Einladung zur Bezirksvollversammlung 
am Samstag, 21. September 2024 
 
 
Liebe niederbayerischen Mitglieder, 
liebe Mandatsträger*innen, 
liebe Kreisverbände, 
liebe Grüne Jugend Ostbayern, 

hiermit laden wir euch herzlich zu unserer Bezirksvollversammlung am 21. September um 
11:00 Uhr in Landau an der Isar ein. Hier erhaltet ihr zudem einen Vorschlag zur 
Tagesordnung. Falls ihr Anmerkungen oder Ergänzungen habt, schreibt gerne eine kurze E-
Mail an Claudia und Max. 

Vorschlag zur Tagesordnung 

TOP1 Begrüßung 
TOP2 Politische Aussprache 
TOP3 Anträge und Satzungsänderungen 
TOP4 Rechenschaftsbericht 
TOP5 Danksagungen 
TOP6 Wahlen 
TOP7 Sonstiges und Verabschiedung 

Ort: Gaststätte „Zum Oberen Krieger“ (Oberer Stadtplatz 6, 94405 Landau an der Isar) 

Anträge und Bewerbungen: https://niederbayern.antragsgruen.de/ 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4775758209661e71:0x35e2e71bec0cfae7?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://niederbayern.antragsgruen.de/
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Info für alle Kreisvorstände: 
Stimmen: 

Es ist eine Bezirksvollversammlung, d. h. jeder Kreisverband schickt seine gewählten 
Delegierten. Jeder delegierte Person bekommt eine Stimmkarte. 

Bitte meldet die Delegierten rechtzeitig an info@gruene-niederbayern.de. 

Aus unserer Satzung dazu: 
§ 3 Bezirksvollversammlung 
(1) Die Bezirksvollversammlung besteht aus den Delegierten der Kreisverbände und dem 
Bezirksvorstand. Zur Ermittlung der Delegiertenzahl pro Kreisverband gilt folgendes 
Verfahren: Die Zahl der Mitglieder des Kreisverbandes wird mit 70 multipliziert. Das 
Ergebnis wird durch die Zahl der Mitglieder des Bezirksverbands dividiert, wobei das 
Ergebnis zu einer vollen Zahl gerundet wird. Diese Zahl ist die jeweilige Delegiertenzahl, 
die aber in jedem Fall mindestens 2 betragen muss (Grundmandate). Es gelten die Zahlen 
der Mitglieder in den Kreisverbänden und (als deren Summe) im Bezirk, die dem*der 
Landesschatzmeister*in für den 31.12. des Vorjahres verbindlich gemeldet wurden. 
Ersatzdelegierte sollen bestimmt werden. 
(2) Die Kreisverbände sind aufgefordert, bei den Delegierten die Mindestparität für Frauen 
zu wahren. 

Wir freuen uns sehr auf euer Kommen. 

Liebe Grüße 
Claudia und Max im Namen des Bezirksvorstands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Fußweg Bahnhof Landau – Versammlungsort: gut 29 Minuten 
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